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 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 10.4.2017

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 13.4.2017

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 4/2017 = 26.4.2017

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

1/16 6/16 9/16 1/17
+ 0,5 % + 0,3 % + 0,7 % + 1,9 %

Für Unternehmer

Vorsteuer: Bundesfinanzhof setzt bei der Rückwirkung 
von Rechnungsberichtigungen neue Maßstäbe

| Eine Rechnungsberichtigung wirkte bisher nicht auf den Zeitpunkt der ursprüng-
lichen Rechnungserstellung zurück. Dies führte mitunter zu hohen Nachzahlungs
zinsen, weil die Finanzverwaltung den Vorsteuerabzug erst zum Zeitpunkt der be-
richtigten Rechnung gewährte. Nachdem der Europäische Gerichtshof diese 
Zinsbelastung kürzlich als EG-rechtswidrig eingestuft hatte, hat der Bundesfinanz-
hof die Ausgestaltung dieser neuen Rückwirkungslogik erstmals konkretisiert. |

Welche Mindestanforderungen an die 
Rechnung zu stellen sind, damit diese 
rückwirkend berichtigt werden kann, 
blieb in der Entscheidung des Europäi-
schen Gerichtshofs (leider) offen. Nach 
Ansicht des Bundesfinanzhofs liegt eine 
berichtigungsfähige Rechnung jeden-
falls dann vor, wenn sie Angaben zum 
Rechnungsaussteller, zum Leistungs-
empfänger, zur Leistungsbeschreibung, 
zum Entgelt und zur gesondert ausge-
wiesenen Umsatzsteuer enthält.

Es reicht aus, dass die Angaben nicht in 
so hohem Maße unbestimmt, unvoll-
ständig oder offensichtlich unzutref-
fend sind, dass sie fehlenden Angaben 
gleichstehen. Hinsichtlich der Leis
tungsbeschreibung ist es beispielsweise 
ausreichend, dass die Rechnung über 
„allgemeine wirtschaftliche Beratung“ 
ausgestellt ist. Demnach dürften die  

Finanzämter die neue Rückwirkungs-
systematik nur im Ausnahmefall an le-
diglich rudimentären Allgemeinbe-
schreibungen in der Ursprungsrech-
nung scheitern lassen können.

Auch hinsichtlich des spätesten Kor
rekturzeitpunkts der Rechnung blieb 
der Europäische Gerichtshof unkonkret 
– nicht aber der Bundesfinanzhof: Man-
gels gesetzlicher Festlegung ist auf den 
auch in anderen Rechtsbereichen maß-
geblichen Stichtag „Schluss der letzten 
mündlichen Verhandlung vor dem Fi
nanzgericht“ abzustellen. 

Empfehlungen und Ausblick 

Es bleibt zu hoffen, dass die Verwaltung 
die neue Rechtsprechung zeitnah über-
nimmt. Bis dahin sollten entsprechende 
Sachverhalte offengehalten werden.

Der Europäische Gerichtshof hält die 
Verzinsung zwar für unangemessen. Die 
Mitgliedstaaten sind aber befugt, Sank-
tionen bei Nichterfüllung der formellen 
Bedingungen für die Ausübung des Vor-
steuerabzugsrechts vorzusehen – etwa 
die Auferlegung einer Geldbuße. Inwie-
fern der deutsche Gesetzgeber hier tätig 
werden wird, bleibt abzuwarten.

Quelle | BFH-Urteil vom 20.10.2016, Az. V R 
26/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 190785; 
EuGH vom 15.9.2016, C-518/14, Rs. Senatex  
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Für Arbeitnehmer

Werbungskosten: Haben Leiharbeitnehmer  
eine erste Tätigkeitsstätte?

| Nach Ansicht des Finanzgerichts Niedersachsen ist der Betrieb des Entleihers 
auch seit dem ab 2014 geltenden Reisekostenrecht keine erste Tätigkeitsstätte 
des Leiharbeitnehmers. Diese steuerzahlerfreundliche Entscheidung muss aber 
noch vom Bundesfinanzhof überprüft werden. |

Hintergrund 

Die erste Tätigkeitsstätte ist für die Be-
steuerung von Arbeitnehmern von zen-
traler Bedeutung:

 • Für Fahrten zwischen Wohnung und 
erster Tätigkeitsstätte gilt die Ent-
fernungspauschale von 0,30 EUR 
pro Entfernungskilometer. 

 • Handelt es sich dagegen um eine 
beruflich veranlasste Auswärts
tätigkeit, können 0,30 EUR pro ge-
fahrenen Kilometer durch den Ar-
beitgeber erstattet bzw. durch den 
Arbeitnehmer als Werbungskosten 
abgesetzt werden – also doppelt so 
viel. Zudem kommt für die ersten 
drei Tätigkeitsmonate eine Verpfle-
gungspauschale (je nach Abwe-
senheitszeiten) in Betracht.

Zu der bis 2013 geltenden Rechtslage 
hatte der Bundesfinanzhof entschieden, 
dass Leiharbeitnehmer typischerweise 
nicht über eine regelmäßige Arbeits
stätte (so der bisherige Begriff) verfü-
gen und daher die Fahrtkosten zu dem 
Entleihbetrieb nach Dienstreisekosten-
grundsätzen berechnen können. 

Seit 2014 ist erste Tätigkeitsstätte die 
ortsfeste betriebliche Einrichtung des 
Arbeitgebers, eines verbundenen Un-
ternehmens oder eines vom Arbeitge-
ber bestimmten Dritten, der der Arbeit-
nehmer dauerhaft zugeordnet ist. Die 
Zuordnung wird durch die dienst- oder 
arbeitsrechtlichen Festlegungen sowie 
die diese ausfüllenden Absprachen und 
Weisungen bestimmt. Von einer Zuord-
nung auf Dauer ist insbesondere auszu-
gehen, wenn der Arbeitnehmer unbe-
fristet, für die Dauer des Dienstverhält-
nisses oder über einen Zeitraum von  
48 Monaten hinaus an einer solchen  
Tätigkeitsstätte tätig werden soll.

Nach Meinung der Finanzverwaltung ist 
die Zuordnung „bis auf Weiteres“ eine 
Zuordnung ohne Befristung und damit 
dauerhaft.

◼◼ Sachverhalt

Ein Steuerpflichtiger war seit Mai 2012 
bei einer Leiharbeitsfirma beschäftigt. 
Das Leiharbeitsverhältnis war zu-
nächst bis November 2012 befristet 
und mehrfach bis Mai 2015 verlängert 
worden. Nach dem Arbeitsvertrag 
musste der Steuerpflichtige mit einer 
jederzeitigen Umsetzung/Versetzung 
(bundesweit) einverstanden sein.
 
Im Streitjahr 2014 war der Steuer-
pflichtige ganzjährig für einen Entleih-
betrieb tätig. Den mit der Steuererklä-
rung beantragten Werbungskostenab-
zug für Fahrten zwischen der Wohnung 
und dem Entleihbetrieb (0,30 EUR pro 
gefahrenen Kilometer) akzeptierte das 
Finanzamt nicht, sondern gestattete 
nur die Entfernungspauschale. Dabei 
ging es von einer dauerhaften Zuord-
nung zum Entleihbetrieb aus. Die hier-
gegen gerichtete Klage war erfolgreich.

Entscheidung

Wird ein Leiharbeiter einer betriebli-
chen Einrichtung des Entleihers „bis 
auf Weiteres“ zugewiesen, heißt das 
nicht, dass die Zuordnung unbefristet 
ist. Die Einrichtung des Entleihers wird 
somit – entgegen der derzeit gültigen 
Verwaltungsauffassung – nicht zur ers-
ten Tätigkeitsstätte des Leiharbeiters. 

Das Finanzgericht Niedersachsen geht 
ferner davon aus, dass wegen der ge-
setzlichen Beschränkung der Arbeit-
nehmerüberlassung bereits aus 
Rechtsgründen keine dauerhafte Zu
ordnung zu einem Entleihbetrieb denk-
bar ist. Denn nach dem Arbeitnehmer-
überlassungsgesetz ist nur eine vorü-
bergehende Überlassung zulässig.

Beachten Sie | Diese Entscheidung will 
die Finanzverwaltung aber nicht akzep-
tieren und hat beim Bundesfinanzhof 
Revision eingelegt. Die weitere Entwick-
lung bleibt also vorerst abzuwarten.

Quelle | FG Niedersachsen, Urteil vom 30.11.2016, 
Az. 9 K 130/16, Rev. BFH Az. VI R 6/17, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 191299; BMF-Schreiben vom 
24.10.2014, Az. IV C 5 - S 2353/14/10002, Rz. 13 

Für Kapitalanleger

Aktientausch mit Barab-
findung:  
Keine Besteuerung  
bei „Altaktien“

| Wird bei einem Aktientausch zusätz-
lich ein Barausgleich gezahlt, unterliegt 
dieser der Einkommensteuer. Diese 
Vorschrift wurde mit der Abgeltung-
steuer eingeführt und ist erstmals auf 
nach dem 31.12.2008 zufließende Kapi-
talerträge anzuwenden. Wurden die 
eingetauschten Aktien jedoch vor Ein
führung der Abgeltungsteuer erworben 
und länger als ein Jahr gehalten (alte 
Spekulationsfrist), unterliegt die Barab-
findung nicht der Besteuerung. Dies hat 
der Bundesfinanzhof entschieden. |

◼◼ Sachverhalt

Im Streitfall hatte eine Steuerpflichtige 
in 2006 Aktien einer US-amerikani-
schen Firma erworben. In 2009 erfolgte 
wegen der Übernahme der Gesell-
schaft ein Aktientausch. Zusätzlich 
wurde wegen des Minderwerts der 
beim Tausch erhaltenen Aktien eine 
Barabfindung gezahlt. Das Finanzamt 
legte die Barabfindung als Kapitaler-
trag der Besteuerung zugrunde – zu 
Unrecht, wie der Bundesfinanzhof jetzt 
befand.

Nach der Entscheidung des Bundes-
finanzhofs verstößt eine Besteuerung 
gegen das Rückwirkungsverbot, wenn 
sie auf Vermögensgegenstände zu-
greift, die nach der zuvor geltenden 
Rechtslage bereits steuerentstrickt wa-
ren und bis zum Zeitpunkt der Verkün-
dung der neuen gesetzlichen Regelung 
steuerfrei realisiert wurden oder steu-
erfrei hätten realisiert werden können.

Quelle | BFH-Urteil vom 20.10.2016, Az. VIII R 
10/13, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 191347

Für Arbeitgeber

Neues Informationsportal 
zur Sozialversicherung

| Das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales hat ein neues Informati
onsportal für Arbeitgeber zur Sozial-
versicherung aufgebaut (www.informa-
tionsportal.de). Das Portal richtet sich 
vor allem an diejenigen, die wenig Er-
fahrung im Umgang mit der Sozialver-
sicherung haben. |
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Für Vermieter

Grundsteuererlass bei Mietausfällen in 2016

| Bei erheblichen Mietausfällen in 2016 kann unter gewissen Voraussetzungen ein 
teilweiser Erlass der Grundsteuer beantragt werden – allerdings nur noch bis zum 
31.3.2017. Voraussetzung ist eine wesentliche Ertragsminderung, die der 
Steuerpflich tige nicht zu vertreten hat. Diese liegt vor, wenn der normale Roher
trag um mehr als die Hälfte gemindert ist. Ist dies der Fall, kann die Grundsteuer 
um 25 % erlassen werden. Sofern der Ertrag in voller Höhe ausfällt, ist ein 
Grundsteuer erlass von 50 % möglich. |

Für GmbH-Gesellschafter

Gesetzesänderung: 
Teileinkünfteverfahren 
nur bei maßgeblichem 
Einfluss auf die Tätigkeit 
der GmbH

| Durch eine gesetzliche Neuregelung 
wird das Teileinkünfteverfahren bei  
einem zu mindestens 1 % beteiligten 
Gesellschafter ab dem Veranlagungs-
zeitraum (VZ) 2017 nur noch gewährt, 
wenn er durch seine berufliche Tätigkeit 
maßgeblichen unternehmerischen Ein
fluss auf die wirtschaftliche Tätigkeit der 
Kapitalgesellschaft nehmen kann. |

Hintergrund

Anstelle der Abgeltungsteuer können 
GmbH-Gesellschafter Gewinnausschüt-
tungen auf Antrag mit ihrem persönli
chen Steuersatz nach dem Teileinkünf-
teverfahren versteuern. Dann sind 60 % 
der Einkünfte steuerpflichtig. Da im Ge-
genzug auch 60 % der Werbungskosten 
geltend gemacht werden können, kann 
sich der Antrag insbesondere bei hohen 
Werbungskosten lohnen. 

Eine individuelle Besteuerung ist zuläs-
sig, wenn der Steuerpflichtige im VZ, 
für den der Antrag erstmals gestellt 
wird, zu mindestens 25 % an der Kapi-
talgesellschaft beteiligt ist oder zu 
mindestens 1 % beteiligt und beruflich 
für diese tätig ist.

Bei der zweiten Alternative ist es nach 
einer Entscheidung des Bundesfinanz-
hofs nicht erforderlich, dass der Ge-
sellschafter wegen seiner beruflichen 
Tätigkeit einen maßgeblichen Einfluss 
auf die Geschäftsführung der Kapital-
gesellschaft ausüben kann.

Rechtsprechung ausgehebelt

Auf diese Entscheidung hat nun der Ge-
setzgeber reagiert. Danach ist das Teil-
einkünfteverfahren nur noch zu gewäh-
ren, wenn der Gesellschafter durch sei-
ne berufliche Tätigkeit maßgeblichen 
unternehmerischen Einfluss auf die 
wirtschaftliche Tätigkeit der Kapitalge-
sellschaft nehmen kann. Diese Rege-
lung gilt erstmals ab dem VZ 2017.

Quelle | Gesetz zur Umsetzung der Änderun-
gen der EU-Amtshilferichtlinie und von weite-
ren Maßnahmen gegen Gewinnkürzungen und 
-verlagerungen vom 20.12.2016, BGBl I 2016,  
S. 3000; BFH-Urteil vom 25.8.2015, Az. VIII R 3/14

Für Arbeitgeber

Sozialversicherung: Seit 2017 gelten neue Regeln bei 
der Beschäftigung von Studenten und Praktikanten

| Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung haben ihr Schreiben zur versi-
cherungsrechtlichen Beurteilung von Studenten und Praktikanten aus 2004 über-
arbeitet. Einige neue Sichtweisen werden vorgestellt. |

Werkstudentenprivileg

Liegt keine geringfügige Beschäftigung 
vor, sind Studenten als Arbeitnehmer 
grundsätzlich versicherungspflichtig. Als 
beschäftigte Studenten (sogenannte 
Werkstudenten) sind sie indes unter be-
stimmten Voraussetzungen in der Kran
ken und Arbeitslosenversicherung ver-
sicherungsfrei und in der Pflegeversi
cherung nicht versicherungspflichtig. 

Das Werkstudentenprivileg setzt im 
Kern drei Kriterien voraus:

1. Status als ordentlich Studierender
2. Immatrikulation an einer Hochschule 

oder einer der fachlichen Ausbil-
dung dienenden Schule

3. Beschäftigung „neben“ dem Studium 
(20WochenstundenGrenze)

Neuregelungen (auszugsweise)

Die Hochschulausbildung wird nicht 
mehr mit der letzten Prüfungsleistung 
beendet, sondern mit Ablauf des Mo-
nats, in dem der Studierende vom Ge-
samtergebnis der Prüfungsleistung 
schriftlich unterrichtet worden ist.

Bei Beschäftigungen am Wochenende 
sowie in den Abend und Nachtstunden 
kann Versicherungsfreiheit auch bei  
einer wöchentlichen Arbeitszeit von 
mehr als 20 Stunden bestehen, wenn 
Zeit und Arbeitskraft des Studenten 
noch überwiegend durch das Studium in 
Anspruch genommen werden. Davon 
gehen die Spitzenorganisationen aber 
nicht mehr aus, wenn eine solche Be-
schäftigung mit einer Wochenarbeits-

zeit von mehr als 20 Stunden ohne zeit-
liche Befristung ausgeübt wird oder auf 
einen Zeitraum von mehr als 26 Wo-
chen befristet ist.

◼◼ Beispiel

Ein Student nimmt am 1.4.2017 eine 
unbefristete Beschäftigung (25 Std. 
pro Woche) auf. Davon werden 7 Stun-
den nur am Wochenende geleistet. Die 
Versicherungsfreiheit ist ausgeschlos-
sen, weil bei Aufnahme der unbefriste-
ten Beschäftigung absehbar ist, dass 
sie über einen Zeitraum von mehr als  
26 Wochen im Umfang von mehr als  
20 Std./Woche ausgeübt werden wird.

Beachten Sie | Ein Student darf seine 
Beschäftigung auf mehr als 20 Stunden 
in der vorlesungsfreien Zeit (Semester-
ferien) ausweiten. Die Beschäftigungs-
dauer bei demselben oder verschiede-
nen Arbeitgebern darf aber nicht über 
182 Kalendertage bzw. 26 Wochen im 
Zeitjahr hinausgehen. 

MERKE | Die Neuregelungen gelten 
ab 1.1.2017 – und zwar nicht nur für 
neue, sondern auch für Beschäftigun-
gen, die vor 2017 aufgenommen wur-
den. Sofern jedoch bei Aufnahme einer 
Beschäftigung vor 2017 durch die An-
wendung der 26-Wochen-Regelung 
nach bisherigem Verständnis von Ver-
sicherungsfreiheit ausgegangen wer-
den durfte, wird dies für die Dauer die-
ser Beschäftigung nicht beanstandet.

Quelle | Versicherungsrechtliche Beurteilung 
von beschäftigten Studenten und Praktikan-
ten, Schreiben der Spitzenorganisationen der 
Sozialversicherung vom 23.11.2016, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 191542
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für alle Steuerpflichtigen

Keine Steuerermäßigung für vertragsgemäße  
Kapitalauszahlung aus einer Pensionskasse

| Die einmalige Kapitalabfindung laufender Ansprüche gegen eine Pensionskasse 
führt nicht zu ermäßigt zu besteuernden außerordentlichen Einkünften, wenn das 
Kapitalwahlrecht schon in der ursprünglichen Versorgungsregelung enthalten war. 
Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs unterliegen die Einkünfte aus der 
Pensionskasse dann vielmehr dem regulären Einkommensteuertarif. |

◼◼ Sachverhalt

Eine Steuerpflichtige hatte aufgrund 
einer Entgeltumwandlung Ansprüche 
gegen eine Pensionskasse erworben. 
Der Vertrag sah vor, dass die Versi-
cherten anstelle der Rente eine Kapi-
talabfindung wählen konnten. Hiervon 
machte die Steuerpflichtige mit ihrem 
Ruhestandseintritt Gebrauch. Da die 
Beitragszahlungen steuerfrei waren, 
musste sie die Kapitalabfindung ver-
steuern. Ihrer Meinung nach handelte 
es sich um eine Vergütung für mehr-
jährige Tätigkeiten, weshalb sie den 
ermäßigten Steuersatz begehrte. Dies 
lehnte der Bundesfinanzhof aber ab 
und hob das anderslautende Urteil des 
Finanzgerichts Rheinland-Pfalz auf.

Die Steuerermäßigung setzt voraus, 
dass die Einkünfte „außerordentlich“ 

sind. Die Zusammenballung von Ein-
künften darf daher nicht dem vertrags-
gemäßen oder typischen Ablauf der je-
weiligen Einkunftserzielung entspre-
chen. Vorliegend war die Zahlung der 
Kapitalabfindung aber vertragsgemäß, 
weil den Versicherten schon im Vertrag 
ein entsprechendes Wahlrecht einge-
räumt worden war.

Beachten Sie | Ohne dass dies ent-
scheidungserheblich war, hat der Bun-
desfinanzhof Zweifel geäußert, ob Ver-
träge, die von Anfang an ein Kapital-
wahlrecht vorsehen, überhaupt durch 
Steuerbefreiung der Einzahlungen ge-
fördert werden können.

Quelle | BFH-Urteil vom 20.9.2016, Az. X R 
23/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 191169

Für Unternehmer

Ermittlung der  
Pkw-Privatnutzung bei  
fehlendem deutschen 
Bruttolistenpreis

| Existiert kein inländischer Bruttolis
tenpreis und ist das Fahrzeug auch 
nicht mit einem anderen Modell bau- 
oder typengleich, ist der inländische 
Bruttolistenpreis zu schätzen. Dabei 
gibt der Kaufpreis des Importeurs die 
Bemessungsgrundlage für den indivi-
duellen Vorteil der privaten Kraftfahr-
zeugnutzung realitätsnah wieder. Gegen 
dieses Urteil des Finanzgerichts Nie-
dersachsen ist die Revision anhängig. |

◼◼ Sachverhalt

Im Streitfall gehörte zum Betriebsver-
mögen ein Ford Mustang Shelby GT 
500 Coupe. Das Fahrzeug hatte der 
Steuerpflichtige von einem Autohaus 
für 78.900 EUR erworben. Das Auto-
haus hatte den Pkw von einem Impor-
teur zum Preis von 75.999 EUR erwor-
ben. Ein inländischer Bruttolisten-
preis existierte nicht.

Den Nutzungsanteil für die Privatnut-
zung ermittelte der Steuerpflichtige 
anhand der 1 %-Regelung auf Basis 
des (niedrigen) amerikanischen Lis-
tenpreises von 53.977 EUR. Hingegen 
schätzte das Finanzamt die Bemes-
sungsgrundlage anhand der tatsächli-
chen Anschaffungskosten bei Erwerb 
(78.900 EUR). Beide Werte lehnte das 
Finanzgericht Niedersachsen ab und 
stellte auf den Kaufpreis des Autohau-
ses ab (75.999 EUR).

Beachten Sie | Die Rechtsfrage kann 
erhebliche steuerliche Auswirkungen 
haben, zumal die Versteuerung der Pri-
vatnutzung ein Dauertatbestand ist. Bis 
zu einer Klärung durch den Bundesfi-
nanzhof sollten geeignete Sachverhalte 
offengehalten werden.

Quelle | FG Niedersachsen, Urteil vom 
16.11.2016, Az. 9 K 264/15, Rev. BFH Az. III R 20/16, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 191094

Für alle Steuerpflichtigen

Kindergeld auch bei berufsbegleitendem Studium

| Wann ist eine Erstausbildung abgeschlossen? Bei Beantwortung dieser Frage ist 
der Bundesfinanzhof großzügig. Das heißt: Anspruch auf Kindergeld besteht selbst 
dann, wenn ein Kind als Physiotherapeut ein Studium (durchschnittlich 5 Semes-
terwochenstunden) anhängt und in dieser Zeit 30 Stunden pro Woche arbeitet. |

Hintergrund: Für den Kindergeldan-
spruch für volljährige Kinder ist es oft 
entscheidend, ob sich das Kind in einer 
Erst oder einer Zweitausbildung be-
findet. Denn nach Abschluss einer erst-
maligen Berufsausbildung oder eines 
Erststudiums ist eine Erwerbstätigkeit 
grundsätzlich schädlich. Ausgenom-
men sind nur: Eine Erwerbstätigkeit mit 
bis zu 20 Stunden regelmäßiger wö-
chentlicher Arbeitszeit, ein Ausbil-
dungsdienstverhältnis oder ein gering-
fügiges Beschäftigungsverhältnis. 

Aus der aktuellen Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs sind zwei Aussagen 
hervorzuheben:

Das Kind schloss die Realschule ab, 
machte eine Lehre zur Physiotherapeu-

tin, ging dann auf die Fachoberschule 
und studierte anschließend „Physiothe-
rapie“. Bemerkenswert ist, dass der 
Bundesfinanzhof die gesamte Ausbil
dungskette als mehraktige Ausbildung 
(= eine einzige Erstausbildung) einge-
stuft hat. 

Ein Kind wird für einen Beruf ausgebil-
det, wenn es neben seiner Erwerbstätig-
keit ein Studium ernsthaft und nachhal-
tig betreibt. Eine zeitliche Mindestgrenze 
für eine im Inland absolvierte Schul- 
oder Universitätsausbildung gibt es 
nicht. Somit war der Umfang von durch-
schnittlich nur fünf Semesterwochen-
stunden im Streitfall nicht schädlich.

Quelle | BFH-Urteil vom 8.9.2016, Az. III R 
27/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 190782


